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BLICK AUF fr y \ DIE SCHWEIZ

Rudolf Stickeiberger

AUTOSTRASSENPLÄNE - GEDULDSPROBE UNSERER DEMOKRATIE

Mit doppelter Lautstärke wurde in den letzten
Monaten wieder der Ruf nach schweizerischen
Autobahnen laut. Seit Jahren erschallt dieser
Ruf. Einige Fortschritte sind auch erzielt worden.

So stehen die ersten 600 Kilometer des
geplanten Netzes wenigstens auf dem Papier.
Aber ein Fachmann hat ausgerechnet, daß bis
zur Verwirklichung noch 120 Jahre vergehen
müßten, wenn es beim bisherigen Tempo bliebe!

Ungeduldige Verkehrsinteressenten sprechen
nicht nur von Trölerei, sondern von bösem
Willen. Aber diese Sicht der Dinge ist
ungerecht. Unsere Schweiz ist eben immer noch ein
Staatswesen von 25 selbständigen und auch
selbstherrlichen Kantonen. Und sogar, wenn
sich die 25 Baudirektoren einig wären, könnten
die ersehnten Autostraßen nicht wie in den
zentralistisch verwalteten Ländern mit Lineal
und Zirkel angelegt werden. Denn auch die
Gemeinden haben, nebst vielen anderen
Körperschaften, ein entscheidendes Wort mitzureden.

In der Auseinandersetzung um den
Autobahnbau ist die grundsätzliche Alternative bisher

zu wenig deutlich gestellt worden: Falls
wir Autobahnen nach ausländischem Muster
wollen, müssen wir ein wichtiges Stück unseres

föderalistischen Aufbaus preisgeben. Beides

zusammen geht nicht. Solange die Kantone
die alleinige Straßenhoheit besitzen - und noch
besitzen sie diese verfassungsmäßig - so lange
kann in jedem einzelnen Kanton gegen die
Führung der Autobahn das Referendum
ergriffen werden.
Der Entwurf zur Verfassungsänderung wird
zur Zeit beraten. Aber erst wenn das Parlament

diesem zugestimmt hat, erhält das Volk
Gelegenheit, sich für den einen oder andern
Weg zu entscheiden. Und erst nach einem Ja
von Volk und Ständen könnte man damit
beginnen, die Pläne in die Tat umzusetzen.

Könnte! Denn es wären auch dann noch
genug Hindernisse zu überwinden. Schon jetzt,
bevor noch der Schlußbericht der
Planungskommission veröffentlicht ist, regt sich ja heftige

Opposition. Besonders kann sich die
Landwirtschaft mit der technischen Verwendung
des bei uns so raren Nutzlandes nicht ohne
weiteres abfinden. Außerdem fürchten ganze
Regionen, umfahren und wirtschaftlich
benachteiligt zu werden.
Mindestens ebenso kompliziert wie die
rechtlichen Probleme liegen die finanziellen: Als
letztes Jahr der Bundesrat vorschlug, der
Benzinzollanteil der Kantone solle bei 200 Millionen

Franken belassen, und, was darüber sei,

künftig für den Bau von Autobahnen reserviert
werden, widersetzten sich sowohl die Finanz-
wie die Baudirektoren der Kantone. Die
Automobilisten und ihre Verbände wiederum zeigten

sich abgeneigt, die Autobahnen mit einer
Erhöhung des Benzinpreises zu finanzieren.

Bei uns kann also nicht, wie in den meisten
Staaten, das Autostraßennetz von der Hauptstadt

aus dekretiert werden. Unsere bis ins
Letzte ausgebaute Demokratie verlangt hier
ihre Gedulds- und Bewährungsprobe. Und so
muß eben, bevor die verkehrstechnischen
Wunschträume in Erfüllung gehen, das jetzt
Mögliche getan werden: Die Kantone dürfen
ihre Hauptstraßen im Hinblick auf ein wünschbares,

aber noch lange nicht verwirklichtes
Autobahnnetz nicht vernachlässigen. Gute
Ansätze sind vorhanden. Aber noch gibt es zu
viele böse, gefährliche Strecken: Kurven mitten

in den Dörfern, allzu oft geschlossene
Bahnübergänge und unübersichtliche
Überlandstücke. Diese Gefahrenherde müßten
sofort und ohne Rücksicht auf die angespannte
Konjunkturlage verbessert werden. Wo ein
Wille ist, da ist auch ein Weg!
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